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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bzgl. des oben genannten Themas hatten wir Ihnen schon mehrfach Informationen zukommen lassen. 
Folgend noch zwei Hinweise, die sich bisher aus der hierzu ergangenen Literatur entnehmen lassen: 
 

1. Auch Minijobber können die steuerfreie Inflationsausgleichsprämie erhalten. 
Die Inflationsausgleichsprämie können alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten  ganz 
egal, ob sie eine Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung ausüben. Demnach können auch Minijobbe-
rinnen und Minijobber diese bekommen. 

 
2. Gesellschafter-Geschäftsführer können unserer Ansicht nach ebenfalls die Inflationsausgleichs-

prämie steuerfrei erhalten. Bei der Corona-Prämie hatte das Bundesfinanzministerium 2020 zu-

genden betrieblichen Gründe vorliegen, sondern eine Veranlassung durch das Gesellschafterver-
 

 
Aus sämtlichen Veröffentlichungen, die bisher zur Inflationsausgleichsprämie erfolgt sind, geht 
nicht daraus hervor, dass dies anzuwenden ist. 

 
Wenn Sie hierzu noch Fragen haben, rufen Sie uns an, oder senden eine E-Mail. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Roland Franz & Partner 
 
Roland Franz 
Steuerberater 
 
 

Haben Sie noch Fragen? Gerne können Sie uns per Telefon oder E-Mail erreichen. 
Wir sind für Sie da! 

 
Weitere Informationen über unser Unternehmen erhalten Sie im Internet unter 

www.franz-partner.de 
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